
S t a d t  
N e u - A n s p a c h  

 

B E S C H L U S S  
der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

vom Donnerstag, den 09.11.2023. 

 

4.3 3. Änderungssatzung zur Entwässerungssatzung (EWS) – Gebühren für Schmutz- 
und Niederschlagswasser sowie Änderung eines Gebührentarifs in der Anlage zu § 
29 (Überwachungsgebühr) der EWS ab 01.01.2024 

 Vorlage: 251/2023 
TEIL A: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. 
I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), der §§ 37 bis 40 des 
Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I 2010, S. 548), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28.06.2023 (GVBl. S. 473, 475), der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 des 
Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. I 2013, S. 134), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2023 (GVBl. S. 582), der §§ 1 und 9 des Gesetzes über 
Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom 22.08.2018 (BGBl. I S. 1327) und der §§ 1 und 2 des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09.06.2016 (GVBl. 2016 S. 71), mehrfach geändert, § 14a eingefügt und § 
20 neu gefasst durch Gesetz vom 25.05.2023 (GVBl. S. 357) folgende 
 
 

3. Änderungssatzung zur Entwässerungssatzung (EWS) 
der Stadt Neu-Anspach 

in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 11.05.2023 
 
 

Artikel I 
Änderung § 24 Gebührenmaßstäbe und -sätze für Niederschlagswasser Absatz 1 

 
§ 24 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
Gebührenmaßstab für das Einleiten von Niederschlagswasser ist die bebaute und künstlich 
befestigte Grundstücksfläche, von der das Niederschlagswasser in die Abwasseranlage eingeleitet 
wird oder abfließt; pro Quadratmeter wird eine Gebühr von 0,72 € jährlich erhoben. 
 

 
Artikel II 

Änderung § 26 Gebührenmaßstäbe und –sätze für Schmutzwasser Abs. 1 und 2 
 

§ 26 Abs. 1 und 2 werden wie folgt geändert: 
 
Gebührenmaßstab für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers ist der Frischwasserverbrauch auf 
dem angeschlossenen Grundstück. 
 
Die Gebühr beträgt pro m³ Frischwasserverbrauch bei zentraler Abwasserreinigung in der 
Abwasseranlage 2,58 €. 
 
Gebührenmaßstab für das Einleiten nicht häuslichen Schmutzwassers ist der 
Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück unter Berücksichtigung des 
Verschmutzungsgrades. Der Verschmutzungsgrad wird grundsätzlich durch Stichproben — bei 
vorhandenen Teilströmen in diesen — ermittelt und als chemischer Sauerstoffbedarf aus der nicht 
abgesetzten, homogenisierten Probe (CSB) nach DIN 38409-H41 (Ausgabe Dezember 1980) 



dargestellt. Wird ein erhöhter Verschmutzungsgrad gemessen, ist das Messergebnis dem 
Abwassereinleiter innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei der Stadt bekanntzugeben. 
 
Die Gebühr beträgt pro m3 Frischwasserverbrauch 2,58 € bei einem CSB bis 800 mg/I; bei einem 
höheren CSB wird die Gebühr vervielfacht mit dem Ergebnis der Formel  
 

0,5 x festgestellter CSB + 0,5 
800 

 
Wird ein erhöhter Verschmutzungsgrad nur im Abwasser eines Teilstroms der 
Grundstücksentwässerungsanlage festgestellt, wird die erhöhte Gebühr nur für die in diesen 
Teilstrom geleitete Frischwassermenge, die durch private Wasserzähler zu messen ist, berechnet. 
Liegen innerhalb eines Kalenderjahres mehrere Feststellungen des Verschmutzungsgrades vor, 
kann die Stadt der Gebührenfestsetzung den rechnerischen Durchschnittswert zugrunde legen. 
 
 

Artikel III 
§ 40 In-Kraft-Treten 

 
Die 3. Änderung der Entwässerungssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig werden die 
bisherigen § 24 Abs. 1 und § 26 Abs. 1 und 2 aus der 2. Änderungssatzung der 
Entwässerungssatzung vom 11.05.2023 außer Kraft gesetzt. 
 

 
TEIL B: 

Des Weiteren wird beschlossen, den in der Anlage zu § 29 EWS unter Buchstabe A. „Kosten für 
Betriebsüberwachung“, Ziffer 4 „Kontrolltätigkeit bei regulären Untersuchungen“ genannten Tarif von 35,70 € 
pauschal (Brutto) auf 53,55 € pauschal (Brutto) zu erhöhen. 
 
Die Anlage zu § 29 EWS wird wie folgt neu gefasst. Die Gebührentarife gelten ab dem 01.01.2024. 
 
 

Anlage zu § 29 EWS 
 

GEBÜHRENTARIF 
für die Kontrolle der Indirekteinleiter 

 
Die zur Ermittlung der physikalischen und chemischen Beschaffenheit des Abwassers notwendigen 
Untersuchungen sind nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und  
Schlammuntersuchung in der jeweils geltenden Fassung oder den entsprechenden DIN-Normen des 
Fachnormenausschusses Wasserwesen im Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin, auszuführen. 
 
Die zusätzlichen analytischen Festlegungen, Hinweise und Erläuterungen der Anlage "Analysen- und 
Messverfahren" der Abwasserverordnung zu § 7a WHG (AbwV vom 20. September 2001; BGBl. I S. 
2440) in der jeweils geltenden Fassung sind zu beachten. 
 
 
A. Kosten für Betriebsüberwachung 
 

 Kostenart Tarif 
1. Betriebsbegehung, Kontrolle von 

Abwasseranlagen, Entnahme von 
Abwasserproben, Durchfluss-, pH-Wert- und 
Temperaturmessungen - nach Zeitaufwand 
einschl. Personal- Fahrtkosten (je angefangene 30 Min. 
wird ½ h berechnet). 77,35 €/h 

2. Einsatz von Registriergeräten (Chemograph) zur 
kontinuierlichen Erfassung von Messwerten – nach 
Zeitaufwand (je angefangene 30 Min. wird ½ h berechnet. 71,40 €/h 

3. Entnahme von Stichproben einschl. pH-Wert- und 
Temperaturmessungen 

23,80 €/Probe 
4. Kontrolltätigkeit bei regulären Untersuchungen 53,55 € pauschal 



 
 
B. Untersuchungskosten für Analysen 
 
Parameter  Tarif in € 
pH-Wert  2,38 
Leitfähigkeit  2,38 
Redox-Potential  2,38 
absetzbare Stoffe 3,57 
Trockensubstanz 23,80 
Glührückstand/Glühverlust  14,28 
Chlorid (C1)  5,95 
Cyanide (gesamt) (CN)  5,95 
Cyanide, leicht freisetzbar (CN)  5,95 
Fluorid (F)  9,52 
Sulfat (SO4)  10,12 
Sulfit (SO 3)  10,12 
Sulfid (S 2-)  10,12 
Nitrat (NO3-)  15,47 
Nitrit (NO2-)  9,52 
NOx-Stickstoff (Nox-)  9,52 
Ammonium (NH4+)   
a) photometrisch  3,57 
b) titriometrisch  3,57 
organ. Stickstoff  9,52 
ortho-Phosphat  2,98 
BSB5  10,12 
CSB  23,56 
AOX  45,22 
DOC  7,14 
TOC  7,14 
Härte  5,36 
Chromat (C-VI)  7,74 
Silber (Ag)  3,57 
Aluminium (Al)  3,57 
Arsen (As)  3,57 
Bor (B)  2,38 
Calcium (Ca)  2,38 
Cadmium (Cd)  7,14 
Chrom gesamt (Cr)  7,14 
Kupfer (Cu)  7,14 
Eisen (Fe)  3,57 
Quecksilber (Hg)  9,52 
Magnesium (Mg)  2,38 
Mangan (Mn)  2,38 
Natrium (Na)  2,38 
Nickel (Ni)  7,14 



Phosphor (P)  2,38 
Blei (Pb)  7,14 
Selen (Se)  2,38 
Zinn (Sn)  2,38 
Zink (Zn)  7,14 
organische Lösungsmittel qualitativ  23,80 
organische Lösungsmittel quantitativ 11,90 
halogenierte Kohlenwasserstoffe qualitativ  23,80 
halogenierte Kohlenwasserstoffe quantitativ  11,90 
Kohlenwasserstoffe (H 53)  57,12 
Schwerflüchtige, lipophile Stoffe/organische Öle/Fette  29,75 
Phenole  7,14 
organ. Säuren (wasserdampfflüchtig)  7,14 

 
 
 
 
 
Simultananalyse für Schwermetalle unabhängig von der Anzahl der Einzelparameter 
 
Silber (Ag) 
Aluminium (Al) 
Arsen (As) 
Bor (B) 
Calcium (Ca) 
Cadmium (Cd) 
Chrom gesamt (Cr) 
Kupfer (Cu) 
Eisen (Fe) 
Quecksilber (Hg) 
Magnesium (Mg) 
Mangan (Mn) 
Natrium (Na) 
Nickel (Ni) 
Phosphor (P) 
Blei (Pb) 
Selen (Se) 
Zinn (Sn) 
Zink (Zn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               57,12 €  

 
 

Beratungsergebnis: 26 Ja-Stimme(n), 7 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 




